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W ie sicher ist die Zukunft der 

Berliner Kleingärten? Das 

Ringen um eine langfristige Per-

spektive für alle Gartenfreunde 

geht in eine neue Runde. Im Mit-

telpunkt steht dabei der neue 

Kleingartenentwicklungsplan 

2030 (KEP), den Umweltsenatorin 

Regine Günther Anfang März vor-

stellte. Das Papier, das vorerst nur 

ein Entwurf ist, hat es in sich: Im 

Kern soll es regeln, wie viele Klein-

gärten im nächsten Jahrzehnt für 

die Bedürfnisse der wachsenden 

Stadt weichen müssen.

Nach den Vorstellungen des 

Berliner Senats werden bis 2030 

rund 850 Gartenfreunde ihre bis-

herigen Parzellen räumen müs-

sen. Davon werden 429 Parzellen 

für die Errichtung oder Erweite-

rung von Kitas, Schulen oder Turn-

hallen in Anspruch genommen – 

sogenannte Soziale Infrastruktur-

Konzepte (Siko) –, etwa 420 wei-

tere für Verkehrsprojekte wie den 

Neubau der Rudolf-Wissell-Brücke.

Workshop zur Beteiligung 

am 20. März
Deshalb – aber nicht nur des-

halb – stößt der neue KEP bei Klein-

gärtnern auf wenig Gegenliebe. 

Das wurde auch im Beteiligungs-

verfahren deutlich, das die Um-

weltverwaltung nach Bekanntga-

be ihrer Pläne veranstaltete. Zu 

einer „Beteiligungswerkstatt“ am 

20. März waren der Landesver-

band und die Bezirksverbände der 

Gartenfreunde geladen, daneben 

aber auch andere aktive Klein- und 

Stadtgärtner sowie Vertreter der 

Stadtplanungsämter in den Bezir-

ken. Ergänzt wurde die fachöff ent-

liche Runde am Flughafen Tem-

pelhof durch Teilnehmer aus den 

Umweltverbänden Grüne Liga, 

Stift ung Naturschutz Berlin, BUND 

und NABU sowie Wissenschaft ler 

der Humboldt-Universität und 

der Uni Potsdam. 

Stefan Tidow, Staatssekretär für 

Umwelt und Klimaschutz, ver-

suchte bei der Veranstaltung, die 

Vorteile des neuen Planwerks 

deutlich zu machen. „Der Klein-

gartenentwicklungsplan ist ein 

immenser Erfolg, denn wir wer-

den in der nächsten Dekade kei-

ne Kleingärten für den Wohnungs-

bau in Anspruch nehmen. Das war 

ein politischer Kraft akt – das dür-

fen Sie nicht unterschätzen.“ Denn 

der Druck auf die Politik, neuen 

Wohnraum zu schaff en, sei wei-

terhin groß, so Tidow. „Es gibt et-

liche, die der Meinung sind, Klein-

gärten seien ein Luxus, den sich 

diese Stadt nicht mehr leisten 

kann.“

Nutzen der Kleingärten 

im Detail untersucht
Der KEP mit seiner Informations-

fülle zum Berliner Kleingarten-

wesen liefere gegen solche An-

griff e jede Menge Argumentati-

onshilfe, meint der Staatssekre-

tär: Die Bedeutung der Kleingär-

ten für Stadtklima, Biodiversität 

und Umweltgerechtigkeit etwa 

werde minutiös untersucht. „Nun 

können wir noch selbstbewusster 

sagen: Stimmt, diese wichtige 

Funktion haben die Gärten für 

die Stadt.“

Die Vertreter der Gartenfreunde 

brachten grundsätzliche Kritik an 

dem Entwurf vor. „Der KEP ist und 

bleibt ein Plan und hat keine recht-

liche Verbindlichkeit. Die Frage ist: 

Wie können wir schnellstmöglich 

eine rechtliche Verbindlichkeit für 

den Schutz der Anlagen errei-

chen?“, sagte Michael Matthei, der 

neue Präsident des Landesver-

bandes Berlin der Gartenfreunde. 

Klaus Wichert, Referatsleiter in 

der Umweltverwaltung, musste 

ihm Recht geben: „Das ist eine 

informelle Planung, und wir wer-

den das Planungsrecht damit 

nicht außer Kraft  setzen. Aber es 

hat eine hohe Bedeutung, wenn 

dieses informelle Planwerk durch 

das Abgeordnetenhaus beschlos-

sen wird. Insofern sehen wir, dass 

das eine sehr hohe Verbindlich-

keit für die Verwaltung und alle 

Beteiligten hat.“

Gleichwohl gibt auch der neue 

Plan vielen Kleingärtnern keine 

Sicherheit über 2030 hinaus, wie 

Dr. Norbert Franke, Vizepräsident 

des Landesverbandes, kritisierte: 

„Warum ist es dem Senat nach 

25 Jahren Planung über drei Se-

natoren nicht gelungen, uns eine 

andere Lösung anzubieten als 

eine Fristverlängerung von zehn 

Jahren?“ Langfristige Sicherheit 

gebe es bisher nur für 13,6 % der 

Kleingärten, die im Bebauungs-

plan als Grünfl ächen eingetragen 

seien.

Wichert konterte: „Da hat durch-

aus eine Entwicklung stattgefun-

den. Ein nicht unerheblicher Teil 

der Flächen, die für Bebauung 

vorgesehen waren, ist schon auf 

Grün umgewandelt worden. Es 

geht jetzt vor allem um die 9 %, 

für die im Flächennutzungsplan 

Bebauung vorgesehen ist. Das ist 

nicht so einfach umzuzeichnen, 

sondern das ist ein komplizierter 

Aushandlungsprozess.“

Unsicherheit über 

StEP Wohnen

Ein Punkt sorgte zuletzt in der 

öff entlichen Debatte um den KEP 

für die größte Irritation: Ist der 

Entwurf der Umweltverwaltung 

ausreichend mit den verschiede-

nen Stadtentwicklungsplänen 

(StEP) koordiniert? Insbesondere 

beim StEP Wohnen gibt es da er-

Bis 2025 soll es Klarheit geben
Beteiligungswerkstatt zum Kleingartenentwicklungsplan: 
Senatsentwurf erntet Kritik von Gartenfreunden

Stefan Tidow und Klaus Wichert von der Umweltverwaltung sowie 
Studienautor Wolfram Siewert (v.r.) stellten den Entwurf vor.

„Der Plan bringt keinen rechtlich verbindlichen Schutz“, kritisiterte 
Verbandspräsident Michael Matthei.  Fotos: Klaus Pranger
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hebliche Zweifel, wie Robert Ide 

von der Kleingartenanlage Born-

holm I anmerkte. „Der StEP Woh-

nen skizziert jetzt schon die Be-

bauungsbaupläne für 2030 auf 

den Anlagen, die Sie als schützens-

wert betiteln. Wie weit geht denn 

da die Abstimmung mit der Stadt-

entwicklungsverwaltung? Und 

wird man sich am Ende darauf 

verlassen können, dass etwas 

wirklich geschützt wird und nicht 

2030 dann die Bagger rollen?“

Staatssekretär Tidow schob die-

se Sorgen vor allem der unglück-

lichen Berichterstattung über die 

Wohnungsbaupläne des Senats 

zu. „Es entstand der Eindruck: 

Die Schutzfrist 2030 gilt gar nicht, 

denn hier wird ja schon munter 

drauf los geplant.“ Dafür gebe es 

keinen Grund, denn die Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung 

nehme die Absprachen zur Klein-

gartenplanung „sehr ernst“. Der 

KEP und der StEP Wohnen seien 

inhaltlich miteinander abge-

stimmt. „Da gibt es auch keine 

Widersprüche.“ Und um der Ver-

unsicherung entgegenzuwirken, 

soll in beiden Planwerken noch 

einmal ausdrücklich darauf hin-

gewiesen werden, dass bis 2030 

keine Kleingärten für die bauli-

che Entwicklung in Anspruch 

genommen werden.

Langfristplanung 

bis 2025 zugesagt

Die Absprachen zwischen Um-

welt- und Bauverwaltung gehen 

aber noch weiter: Die Zukunft s-

perspektiven der Kleingärtner 

sollen nicht noch einmal auf die 

lange Bank geschoben werden. 

„Bis 2025 soll Klarheit bestehen“, 

versicherte Tidow. Im Rahmen 

einer Transformationsstrategie 

würden bis dahin alle beteiligten 

Seiten vereinbaren, wie es ab 

2030 weitergeht und welche An-

lagen tatsächlich bebaut werden 

müssen. Mit diesem Prozess be-

ginne man schon jetzt.

Der Staatssekretär berichtete, 

dass in der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung mittlerweile 

eine größere Off enheit eingekehrt 

sei, das Stadtgrün in den Planun-

gen zu berücksichtigen. „Es wird 

auch über innovative Formen von 

Stadtplanung und Mehrfachquo-

tierung von Flächen nachge-

dacht, darüber, wie man viel-

leicht auch Gärten auf die Dächer 

bringt, wie man in Stadtquartie-

ren Kleingärten mitwachsen lässt.“ 

Der StEP Industrie und Gewerbe 

erhebt nach derzeitigem Stand 

ohnehin keine Ansprüche auf 

Kleingartenfl ächen, wie am Ran-

de der Veranstaltung zu erfahren 

war.

So umfangreich und detailreich 

das 177 Seiten starke Planwerk, 

so zahlreich waren auch die kri-

tischen Anmerkungen und Rück-

fragen der Workshop-Teilnehmer: 

Wer übernimmt die Finanzierung, 

wenn Parzellen verkleinert und 

neu zugeschnitten werden? Kann 

man Kleingartenfl ächen, die nicht 

im Bebauungsplan aufgenommen 

sind, wirklich als „dauerhaft  ge-

sichert“ kategorisieren? Was sind 

„übergroße“ Parzellen? Was ver-

birgt sich hinter dem Begriff  Klein-

gartenparks? Könnten nicht land-

wirtschaft liche Flächen in Berlin 

als Baufl ächen genutzt werden? 

Warum fi ndet das soziale Engage-

ment der Kleingärtner für die Stadt 

im KEP so wenig Erwähnung?

Weitere Details zur aktuellen 

Planung und zur Zukunft  der Ber-

liner Kleingärten wurden in fünf 

Workshops diskutiert. Dort ging 

es unter anderem um die in den 

kommenden Jahren anstehende 

Räumung von Anlagen für Infra-

strukturprojekte, die Einordnung 

in Entwicklungskategorien und 

die Möglichkeiten, Kleingärten 

langfristig zu sichern.

Alle Einwände und Anregungen 

bei der Veranstaltung wurden 

nach Angaben der Umweltverwal-

tung protokolliert. Bis April waren 

auch schrift liche Eingaben mög-

lich. Parallel wurde ein Verfahren 

zur Behördenbeteiligung durch-

geführt. Die Stellungnahmen der 

Behörden sollen nun ebenso wie 

das Feedback der be troff enen In-

teressenverbände ausgewertet 

werden. Voraussichtlich im Mai, 

so hieß es, wird die Umweltverwal-

tung ihren überarbeiteten KEP-

Entwurf vorlegen.

Verabschiedung des KEP 

zieht sich hin
Der Zeitplan für die weitere Ver-

abschiedung musste gegenüber 

den bisherigen Planungen noch 

einmal deutlich gestreckt wer-

den: Wenn der Entwurf in diesem 

Monat dem Senat vorgelegt wird, 

geht er zunächst an den Rat der 

Bürgermeister, der seine Aus-

schüsse Stellungnahmen erarbei-

ten lässt. Danach werden weitere 

Änderungen eingearbeitet. 

Mit einer Beschlussfassung im 

Senat, so war zu hören, wird erst 

nach der Sommerpause gerech-

net, also ab Mitte August. Am Ende 

des Prozesses steht die Verab-

schiedung durch das Abgeordne-

tenhaus – sie ist wohl erst gegen 

Ende des Jahres zu erwarten.

Klaus Pranger

„Warum gibt es wieder nur eine Fristverlängerung von zehn Jahren?“, 
fragte Dr. Norbert Franke.


